
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

204-3 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
 

1. Aktualisierung 2010 (1. April 2010) 
 
 
Das  Bundesdatenschutzgesetz wurde durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Bundesdatenschutz-
gesetzes v. 29. Juli 2009, BGBl. I S. 2254, und durch Art. 1 Nr. 14 und 17 des Gesetzes zur Änderung 
datenschutzrechtlicher Vorschriften v. 14. August 2009, BGBl. I S. 2814, mit Wirkung vom 1. April 2010 
wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 4d  Meldepflicht 

(1)-(2) … 
(3) Die Meldepflicht entfällt ferner, wenn die 

verantwortliche Stelle personenbezogene Daten 
für eigene Zwecke erhebt, verarbeitet oder nutzt, 
hierbei höchstens neun Personen mit der Erhe-
bung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezo-
gener Daten beschäftigt und entweder eine Einwil-
ligung des Betroffenen vorliegt oder die Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung für die Begründung, 
Durchführung oder Beendigung eines rechtsge-
schäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen 
Schuldverhältnisses mit dem Betroffenen erforder-
lich ist. 

(4)-(6) … 
 
§ 6  Unabdingbare Rechte des Betroffenen 

(1)-(2) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 6a  Automatisierte Einzelentscheidung 

(1) Entscheidungen, die für den Betroffenen ei-
ne rechtliche Folge nach sich ziehen oder ihn er-
heblich beeinträchtigen, dürfen nicht ausschließlich 
auf eine automatisierte Verarbeitung personenbe-
zogener Daten gestützt werden, die der Bewertung 
einzelner Persönlichkeitsmerkmale dienen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

neu 
 
§ 4d  Meldepflicht 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Die Meldepflicht entfällt ferner, wenn die 

verantwortliche Stelle personenbezogene Daten 
für eigene Zwecke erhebt, verarbeitet oder nutzt, 
hierbei in der Regel höchstens neun Personen 
ständig mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nut-
zung personenbezogener Daten beschäftigt und 
entweder eine Einwilligung des Betroffenen vor-
liegt oder die Erhebung, Verarbeitung oder Nut-
zung für die Begründung, Durchführung oder Be-
endigung eines rechtsgeschäftlichen oder rechts-
geschäftsähnlichen Schuldverhältnisses mit dem 
Betroffenen erforderlich ist. 

(4)-(6) (unverändert) 
 
§ 6  Rechte des Betroffenen 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Personenbezogene Daten über die Aus-

übung eines Rechts des Betroffenen, das sich 
aus diesem Gesetz oder aus einer anderen 
Vorschrift über den Datenschutz ergibt, dürfen 
nur zur Erfüllung der sich aus der Ausübung 
des Rechts ergebenden Pflichten der verant-
wortlichen Stelle verwendet werden. 
 
§ 6a  Automatisierte Einzelentscheidung 

(1) Entscheidungen, die für den Betroffenen ei-
ne rechtliche Folge nach sich ziehen oder ihn er-
heblich beeinträchtigen, dürfen nicht ausschließlich 
auf eine automatisierte Verarbeitung personenbe-
zogener Daten gestützt werden, die der Bewertung 
einzelner Persönlichkeitsmerkmale dienen. Eine 
ausschließlich auf eine automatisierte Verar-
beitung gestützte Entscheidung liegt insbe-
sondere dann vor, wenn keine inhaltliche Be-
wertung und darauf gestützte Entscheidung 
durch eine natürliche Person stattgefunden 
hat. 

 
 



 

 

    
 

(2) Dies gilt nicht, wenn 
1. … 
2. die Wahrung der berechtigten Interessen 

des Betroffenen durch geeignete Maßnah-
men gewährleistet und dem Betroffenen von 
der verantwortlichen Stelle die Tatsache des 
Vorliegens einer Entscheidung im Sinne des 
Absatzes 1 mitgeteilt wird. Als geeignete 
Maßnahme gilt insbesondere die Möglichkeit 
des Betroffenen, seinen Standpunkt geltend 
zu machen. Die verantwortliche Stelle ist 
verpflichtet, ihre Entscheidung erneut zu 
prüfen. 

(3) … 
 
§ 26  Weitere Aufgaben des Bundesbeauftrag-
ten für den Datenschutz und die Informations-
sicherheit 

(1)-(3) … 
(4) Der Bundesbeauftragte wirkt auf die Zu-

sammenarbeit mit den öffentlichen Stellen, die für 
die Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften über 
den Datenschutz in den Ländern zuständig sind, 
sowie mit den Aufsichtsbehörden nach § 38 hin. 
§ 38 Abs. 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 
 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Dies gilt nicht, wenn 
1. (unverändert) s 
2. die Wahrung der berechtigten Interessen 

des Betroffenen durch geeignete Maßnah-
men gewährleistet ist und die verantwortli-
che Stelle dem Betroffenen die Tatsache 
des Vorliegens einer Entscheidung im Sinne 
des Absatzes 1 mitteilt sowie auf Verlan-
gen die wesentlichen Gründe dieser Ent-
scheidung mitteilt und erläutert. 

 
 
 
(3) (unverändert) 

 
§ 26  Weitere Aufgaben des Bundesbeauftrag-
ten für den Datenschutz und die Informations-
sicherheit 

(1)-(3) (unverändert) 
(4) Der Bundesbeauftragte wirkt auf die Zu-

sammenarbeit mit den öffentlichen Stellen, die für 
die Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften über 
den Datenschutz in den Ländern zuständig sind, 
sowie mit den Aufsichtsbehörden nach § 38 hin. 
§ 38 Abs. 1 Satz 4 und 5 gilt entsprechend. 
 
§ 28a  Datenübermittlung an Auskunfteien 

(1) Die Übermittlung personenbezogener Da-
ten über eine Forderung an Auskunfteien ist 
nur zulässig, soweit die geschuldete Leistung 
trotz Fälligkeit nicht erbracht worden ist, die 
Übermittlung zur Wahrung berechtigter Inte-
ressen der verantwortlichen Stelle oder eines 
Dritten erforderlich ist und 

1. die Forderung durch ein rechtskräftiges 
oder für vorläufig vollstreckbar erklärtes 
Urteil festgestellt worden ist oder ein 
Schuldtitel nach § 794 der Zivilprozess-
ordnung vorliegt, 

2. die Forderung nach § 178 der Insolvenz-
ordnung festgestellt und nicht vom 
Schuldner im Prüfungstermin bestritten 
worden ist, 

3. der Betroffene die Forderung ausdrück-
lich anerkannt hat, 

4.  
a) der Betroffene nach Eintritt der Fällig-

keit der Forderung mindestens zwei-
mal schriftlich gemahnt worden ist, 

b) zwischen der ersten Mahnung und der 
Übermittlung mindestens vier Wochen 
liegen, 

c) die verantwortliche Stelle den Betrof-
fenen rechtzeitig vor der Übermittlung 
der Angaben, jedoch frühestens bei 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 
 
 
 
 
 
 

der ersten Mahnung über die bevor-
stehende Übermittlung unterrichtet 
hat und 

d) der Betroffene die Forderung nicht 
bestritten hat oder 

5. das der Forderung zugrunde liegende 
Vertragsverhältnis aufgrund von Zah-
lungsrückständen fristlos gekündigt 
werden kann und die verantwortliche 
Stelle den Betroffenen über die bevor-
stehende Übermittlung unterrichtet hat. 

Satz 1 gilt entsprechend, wenn die verantwort-
liche Stelle selbst die Daten nach § 29 verwen-
det. 

(2) Zur zukünftigen Übermittlung nach § 29 
Abs. 2 dürfen Kreditinstitute personenbezoge-
ne Daten über die Begründung, ordnungsge-
mäße Durchführung und Beendigung eines 
Vertragsverhältnisses betreffend ein Bankge-
schäft nach § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, 8 oder Nr. 9 
des Kreditwesengesetzes an Auskunfteien 
übermitteln, es sei denn, dass das schutzwür-
dige Interesse des Betroffenen an dem Aus-
schluss der Übermittlung gegenüber dem Inte-
resse der Auskunftei an der Kenntnis der Daten 
offensichtlich überwiegt. Der Betroffene ist vor 
Abschluss des Vertrages hierüber zu unterrich-
ten. Satz 1 gilt nicht für Giroverträge, die die 
Einrichtung eines Kontos ohne Überziehungs-
möglichkeit zum Gegenstand haben. Zur zu-
künftigen Übermittlung nach § 29 Abs. 2 ist die 
Übermittlung von Daten über Verhaltensweisen 
des Betroffenen, die im Rahmen eines vorvert-
raglichen Vertrauensverhältnisses der Herstel-
lung von Markttransparenz dienen, an Auskunf-
teien auch mit Einwilligung des Betroffenen 
unzulässig. 

(3) Nachträgliche Änderungen der einer 
Übermittlung nach Absatz 1 oder Absatz 2 zu-
grunde liegenden Tatsachen hat die verant-
wortliche Stelle der Auskunftei innerhalb von 
einem Monat nach Kenntniserlangung mitzutei-
len, solange die ursprünglich übermittelten 
Daten bei der Auskunftei gespeichert sind. Die 
Auskunftei hat die übermittelnde Stelle über 
die Löschung der ursprünglich übermittelten 
Daten zu unterrichten. 
 
§ 28b  Scoring 

Zum Zweck der Entscheidung über die Be-
gründung, Durchführung oder Beendigung 
eines Vertragsverhältnisses mit dem Betroffe-
nen darf ein Wahrscheinlichkeitswert für ein 
bestimmtes zukünftiges Verhalten des Betrof-
fenen erhoben oder verwendet werden, wenn 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 29  Geschäftsmäßige Datenerhebung und  
-speicherung zum Zweck der Übermittlung 

(1) Das geschäftsmäßige Erheben, Speichern 
oder Verändern personenbezogener Daten zum 
Zweck der Übermittlung, insbesondere wenn dies 
der Werbung, der Tätigkeit von Auskunfteien oder 
dem Adresshandel dient, ist zulässig, wenn 

 
1. kein Grund zu der Annahme besteht, dass 

der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse 
an dem Ausschluss der Erhebung, Speiche-
rung oder Veränderung hat, oder 

2. die Daten aus allgemein zugänglichen Quel-
len entnommen werden können oder die 
verantwortliche Stelle sie veröffentlichen 
dürfte, es sei denn, dass das schutzwürdige 
Interesse des Betroffenen an dem Aus-
schluss der Erhebung, Speicherung oder 
Veränderung offensichtlich überwiegt. 

 
 
 
 
§ 28 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 bis 3b ist an-
zuwenden. 

(2) Die Übermittlung im Rahmen der Zwecke 
nach Absatz 1 ist zulässig, wenn 

1. der Dritte, dem die Daten übermittelt wer-
den, ein berechtigtes Interesse an ihrer 
Kenntnis glaubhaft dargelegt hat und 

2. kein Grund zu der Annahme besteht, dass 

1. die zur Berechnung des Wahrscheinlich-
keitswerts genutzten Daten unter Zu-
grundelegung eines wissenschaftlich an-
erkannten mathematisch- statistischen 
Verfahrens nachweisbar für die Berech-
nung der Wahrscheinlichkeit des be-
stimmten Verhaltens erheblich sind, 

2. im Fall der Berechnung des Wahrschein-
lichkeitswerts durch eine Auskunftei die 
Voraussetzungen für eine Übermittlung 
der genutzten Daten nach § 29 und in al-
len anderen Fällen die Voraussetzungen 
einer zulässigen Nutzung der Daten nach 
§ 28 vorliegen, 

3. für die Berechnung des Wahrscheinlich-
keitswerts nicht ausschließlich Anschrif-
tendaten genutzt werden, 

4. im Fall der Nutzung von Anschriftenda-
ten der Betroffene vor Berechnung des 
Wahrscheinlichkeitswerts über die vor-
gesehene Nutzung dieser Daten unter-
richtet worden ist; die Unterrichtung ist 
zu dokumentieren. 

 
§ 29  Geschäftsmäßige Datenerhebung und  
-speicherung zum Zweck der Übermittlung 

(1) Das geschäftsmäßige Erheben, Speichern, 
Verändern oder Nutzen personenbezogener Da-
ten zum Zweck der Übermittlung, insbesondere 
wenn dies der Werbung, der Tätigkeit von Aus-
kunfteien oder dem Adresshandel dient, ist zuläs-
sig, wenn 

1. kein Grund zu der Annahme besteht, dass 
der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse 
an dem Ausschluss der Erhebung, Speiche-
rung oder Veränderung hat, 

2. die Daten aus allgemein zugänglichen Quel-
len entnommen werden können oder die 
verantwortliche Stelle sie veröffentlichen 
dürfte, es sei denn, dass das schutzwürdige 
Interesse des Betroffenen an dem Aus-
schluss der Erhebung, Speicherung oder 
Veränderung offensichtlich überwiegt, oder 

3. die Voraussetzungen des § 28a Abs. 1 
oder Abs. 2 erfüllt sind; Daten im Sinne 
von § 28a Abs. 2 Satz 4 dürfen nicht er-
hoben oder gespeichert werden. 

§ 28 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 bis 3b ist an-
zuwenden. 

(2) Die Übermittlung im Rahmen der Zwecke 
nach Absatz 1 ist zulässig, wenn 

1. der Dritte, dem die Daten übermittelt wer-
den, ein berechtigtes Interesse an ihrer 
Kenntnis glaubhaft dargelegt hat und 

2. kein Grund zu der Annahme besteht, dass 



 

 

    
 

der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse 
an dem Ausschluss der Übermittlung hat. 

§ 28 Absatz 3 bis 3b gilt entsprechend. Bei der 
Übermittlung nach Nummer 1 sind die Gründe für 
das Vorliegen eines berechtigten Interesses und 
die Art und Weise ihrer glaubhaften Darlegung von 
der übermittelnden Stelle aufzuzeichnen. Bei der 
Übermittlung im automatisierten Abrufverfahren 
obliegt die Aufzeichnungspflicht dem Dritten, dem 
die Daten übermittelt werden. 

 
 
 
 
 
(3)-(5) … 

 
§ 34  Auskunft an den  Betroffenen 

(1) Der Betroffene kann Auskunft verlangen 
über 
 

1. die zu seiner Person gespeicherten Daten, 
auch soweit sie sich auf die Herkunft dieser 
Daten beziehen, 

2. Empfänger oder Kategorien von Empfän-
gern, an die Daten weitergegeben werden, 
und 

3. den Zweck der Speicherung. 
Er soll die Art der personenbezogenen Daten, über 
die Auskunft erteilt werden soll, näher bezeichnen. 
Werden die personenbezogenen Daten ge-
schäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung ge-
speichert, kann der Betroffene über Herkunft und 
Empfänger nur Auskunft verlangen, sofern nicht 
das Interesse an der Wahrung des Geschäftsge-
heimnisses überwiegt. In diesem Fall ist Auskunft 
über Herkunft und Empfänger auch dann zu ertei-
len, wenn diese Angaben nicht gespeichert sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Der Betroffene kann von Stellen, die ge-
schäftsmäßig personenbezogene Daten zum Zwe-
cke der Auskunftserteilung speichern, Auskunft 
über seine personenbezogenen Daten verlangen, 
auch wenn sie weder in einer automatisierten Ver-
arbeitung noch in einer nicht automatisierten Datei 
gespeichert sind. Auskunft über Herkunft und 

der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse 
an dem Ausschluss der Übermittlung hat. 

§ 28 Absatz 3 bis 3b gilt entsprechend. Bei der 
Übermittlung nach Satz 1 Nr. 1 sind die Gründe für 
das Vorliegen eines berechtigten Interesses und 
die Art und Weise ihrer glaubhaften Darlegung von 
der übermittelnden Stelle aufzuzeichnen. Bei der 
Übermittlung im automatisierten Abrufverfahren 
obliegt die Aufzeichnungspflicht dem Dritten, dem 
die Daten übermittelt werden. Die übermittelnde 
Stelle hat Stichprobenverfahren nach § 10 
Abs. 4 Satz 3 durchzuführen und dabei auch 
das Vorliegen eines berechtigten Interesses 
einzelfallbezogen festzustellen und zu überprü-
fen. 

(3)-(5) … 
 
§ 34  Auskunft an den Betroffenen 

(1) Die verantwortliche Stelle hat dem Be-
troffenen auf Verlangen Auskunft zu erteilen 
über 

1. die zu seiner Person gespeicherten Daten, 
auch soweit sie sich auf die Herkunft dieser 
Daten beziehen, 

2. den Empfänger oder die Kategorien von 
Empfängern, an die Daten weitergegeben 
werden, und 

3. den Zweck der Speicherung. 
Der Betroffene soll die Art der personenbezo-
genen Daten, über die Auskunft erteilt werden 
soll, näher bezeichnen. Werden die personenbe-
zogenen Daten geschäftsmäßig zum Zweck der 
Übermittlung gespeichert, ist Auskunft über die 
Herkunft und die Empfänger auch dann zu er-
teilen, wenn diese Angaben nicht gespeichert 
sind. Die Auskunft über die Herkunft und die 
Empfänger kann verweigert werden, soweit das 
Interesse an der Wahrung des Geschäftsge-
heimnisses gegenüber dem Informationsinte-
resse des Betroffenen überwiegt. 

(1a) Im Fall des § 28 Absatz 3 Satz 4 hat die 
übermittelnde Stelle die Herkunft der Daten 
und den Empfänger für die Dauer von zwei 
Jahren nach der Übermittlung zu speichern 
und dem Betroffenen auf Verlangen Auskunft 
über die Herkunft der Daten und den Empfän-
ger zu erteilen. Satz 1 gilt entsprechend für den 
Empfänger. 

(2) Im Fall des § 28b hat die für die Ent-
scheidung verantwortliche Stelle dem Betrof-
fenen auf Verlangen Auskunft zu erteilen über 

1. die innerhalb der letzten sechs Monate 
vor dem Zugang des Auskunftsverlan-
gens erhobenen oder erstmalig gespei-
cherten Wahrscheinlichkeitswerte, 



 

 

    
 

Empfänger kann der Betroffene nur verlangen, 
sofern nicht das Interesse an der Wahrung des 
Geschäftsgeheimnisses überwiegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. die zur Berechnung der Wahrscheinlich-
keitswerte genutzten Datenarten und 

3. das Zustandekommen und die Bedeu-
tung der Wahrscheinlichkeitswerte ein-
zelfallbezogen und nachvollziehbar in 
allgemein verständlicher Form. 

Satz 1 gilt entsprechend, wenn die für die Ent-
scheidung verantwortliche Stelle 

1. die zur Berechnung der Wahrscheinlich-
keitswerte genutzten Daten ohne Perso-
nenbezug speichert, den Personenbezug 
aber bei der Berechnung herstellt oder 

2. bei einer anderen Stelle gespeicherte Da-
ten nutzt. 

Hat eine andere als die für die Entscheidung 
verantwortliche Stelle 

1. den Wahrscheinlichkeitswert oder 
2. einen Bestandteil des Wahrscheinlich-

keitswerts 
berechnet, hat sie die insoweit zur Erfüllung 
der Auskunftsansprüche nach den Sätzen 1 
und 2 erforderlichen Angaben auf Verlangen 
der für die Entscheidung verantwortlichen Stel-
le an diese zu übermitteln. Im Fall des Satzes 3 
Nr. 1 hat die für die Entscheidung verantwortli-
che Stelle den Betroffenen zur Geltendma-
chung seiner Auskunftsansprüche unter Anga-
be des Namens und der Anschrift der anderen 
Stelle sowie der zur Bezeichnung des Einzel-
falls notwendigen Angaben unverzüglich an 
diese zu verweisen, soweit sie die Auskunft 
nicht selbst erteilt. In diesem Fall hat die ande-
re Stelle, die den Wahrscheinlichkeitswert be-
rechnet hat, die Auskunftsansprüche nach den 
Sätzen 1 und 2 gegenüber dem Betroffenen 
unentgeltlich zu erfüllen. Die Pflicht der für die 
Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts 
verantwortlichen Stelle nach Satz 3 entfällt, 
soweit die für die Entscheidung verantwortli-
che Stelle von ihrem Recht nach Satz 4 Ge-
brauch macht. 

(3) Eine Stelle, die geschäftsmäßig perso-
nenbezogene Daten zum Zweck der Übermitt-
lung speichert, hat dem Betroffenen auf Ver-
langen Auskunft über die zu seiner Person 
gespeicherten Daten zu erteilen, auch wenn sie 
weder automatisiert verarbeitet werden noch in 
einer nicht automatisierten Datei gespeichert 
sind. Dem Betroffenen ist auch Auskunft zu 
erteilen über Daten, die 

1. gegenwärtig noch keinen Personenbezug 
aufweisen, bei denen ein solcher aber im 
Zusammenhang mit der Auskunftsertei-
lung von der verantwortlichen Stelle her-
gestellt werden soll, 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Auskunft wird schriftlich erteilt, soweit 

nicht wegen der besonderen Umstände eine ande-
re Form der Auskunftserteilung angemessen ist. 

 
(4) Eine Pflicht zur Auskunftserteilung besteht 

nicht, wenn der Betroffene nach § 33 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2, 3 und 5 bis 7 nicht zu benachrichtigen ist. 

(5) Die Auskunft ist unentgeltlich. Werden die 
personenbezogenen Daten geschäftsmäßig zum 

2. die verantwortliche Stelle nicht speichert, 
aber zum Zweck der Auskunftserteilung 
nutzt. 

Die Auskunft über die Herkunft und die Emp-
fänger kann verweigert werden, soweit das 
Interesse an der Wahrung des Geschäftsge-
heimnisses gegenüber dem Informationsinte-
resse des Betroffenen überwiegt. 

(4) Eine Stelle, die geschäftsmäßig perso-
nenbezogene Daten zum Zweck der Übermitt-
lung erhebt, speichert oder verändert, hat dem 
Betroffenen auf Verlangen Auskunft zu erteilen 
über 

1. die innerhalb der letzten zwölf Monate 
vor dem Zugang des Auskunftsverlan-
gens übermittelten Wahrscheinlichkeits-
werte für ein bestimmtes zukünftiges 
Verhalten des Betroffenen sowie die Na-
men und letztbekannten Anschriften der 
Dritten, an die die Werte übermittelt wor-
den sind, 

2. die Wahrscheinlichkeitswerte, die sich 
zum Zeitpunkt des Auskunftsverlangens 
nach den von der Stelle zur Berechnung 
angewandten Verfahren ergeben, 

3. die zur Berechnung der Wahrscheinlich-
keitswerte nach den Nummern 1 und 2 
genutzten Datenarten sowie 

4. das Zustandekommen und die Bedeu-
tung der Wahrscheinlichkeitswerte ein-
zelfallbezogen und nachvollziehbar in 
allgemein verständlicher Form. 

Satz 1 gilt entsprechend, wenn die verantwort-
liche Stelle 

1. die zur Berechnung des Wahrscheinlich-
keitswerts genutzten Daten ohne Perso-
nenbezug speichert, den Personenbezug 
aber bei der Berechnung herstellt oder 

2. bei einer anderen Stelle gespeicherte Da-
ten nutzt. 

(5) Die nach den Absätzen 1a bis 4 zum 
Zweck der Auskunftserteilung an den Betroffe-
nen gespeicherten Daten dürfen nur für diesen 
Zweck sowie für Zwecke der Datenschutzkon-
trolle verwendet werden; für andere Zwecke 
sind sie zu sperren. 

(6) Die Auskunft ist auf Verlangen in Textform 
zu erteilen, soweit nicht wegen der besonderen 
Umstände eine andere Form der Auskunftsertei-
lung angemessen ist. 

(7) Eine Pflicht zur Auskunftserteilung besteht 
nicht, wenn der Betroffene nach § 33 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2, 3 und 5 bis 7 nicht zu benachrichtigen ist. 

(8) Die Auskunft ist unentgeltlich. Werden die 
personenbezogenen Daten geschäftsmäßig zum 



 

 

    
 

Zweck der Übermittlung gespeichert, kann jedoch 
ein Entgelt verlangt werden, wenn der Betroffene 
die Auskunft gegenüber Dritten zu wirtschaftlichen 
Zwecken nutzen kann. Das Entgelt darf über die 
durch die Auskunftserteilung entstandenen direkt 
zurechenbaren Kosten nicht hinausgehen. Ein 
Entgelt kann in den Fällen nicht verlangt werden, 
in denen besondere Umstände die Annahme 
rechtfertigen, dass Daten unrichtig oder unzulässig 
gespeichert werden, oder in denen die Auskunft 
ergibt, dass die Daten zu berichtigen oder unter 
der Voraussetzung des § 35 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 zu 
löschen sind. 

 
 
 
(6) Ist die Auskunftserteilung nicht unentgeltlich, 

ist dem Betroffenen die Möglichkeit zu geben, sich 
im Rahmen seines Auskunftsanspruchs persönlich 
Kenntnis über die ihn betreffenden Daten und An-
gaben zu verschaffen. Er ist hierauf in geeigneter 
Weise hinzuweisen. 
 
§ 35  Berichtigung, Löschung und Sperrung 
von Daten 

(1) Personenbezogene Daten sind zu berichti-
gen, wenn sie unrichtig sind. 

(2) Personenbezogene Daten können außer in 
den Fällen des Absatzes 3 Nr. 1 und 2 jederzeit 
gelöscht werden. Personenbezogene Daten sind 
zu löschen, wenn 

1. ihre Speicherung unzulässig ist, 
2. es sich um Daten über die rassische oder 

ethnische Herkunft, politische Meinungen, 
religiöse oder philosophische Überzeugun-
gen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit, 
über Gesundheit oder das Sexualleben, 
strafbare Handlungen oder Ordnungswidrig-
keiten handelt und ihre Richtigkeit von der 
verantwortlichen Stelle nicht bewiesen wer-
den kann, 

3. … 
4. sie geschäftsmäßig zum Zweck der Über-

mittlung verarbeitet werden und eine Prü-
fung jeweils am Ende des vierten Kalender-
jahres beginnend mit ihrer erstmaligen Spei-
cherung ergibt, dass eine längerwährende 
Speicherung nicht erforderlich ist. 

 
 
 
 
 
 
 

Zweck der Übermittlung gespeichert, kann der 
Betroffene einmal je Kalenderjahr eine unent-
geltliche Auskunft in Textform verlangen. Für 
jede weitere Auskunft kann ein Entgelt verlangt 
werden, wenn der Betroffene die Auskunft gegen-
über Dritten zu wirtschaftlichen Zwecken nutzen 
kann. Das Entgelt darf über die durch die Aus-
kunftserteilung entstandenen unmittelbar zure-
chenbaren Kosten nicht hinausgehen. Ein Entgelt 
kann nicht verlangt werden, wenn 

1. besondere Umstände die Annahme recht-
fertigen, dass Daten unrichtig oder unzu-
lässig gespeichert werden, oder 

2. die Auskunft ergibt, dass die Daten nach 
§ 35 Abs. 1 zu berichtigen oder nach § 35 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 zu löschen sind. 

(9) Ist die Auskunftserteilung nicht unentgeltlich, 
ist dem Betroffenen die Möglichkeit zu geben, sich 
im Rahmen seines Auskunftsanspruchs persönlich 
Kenntnis über die ihn betreffenden Daten zu ver-
schaffen. Er ist hierauf hinzuweisen. 
 
 
§ 35  Berichtigung, Löschung und Sperrung 
von Daten 

(1) Personenbezogene Daten sind zu berichti-
gen, wenn sie unrichtig sind. Geschätzte Daten 
sind als solche deutlich zu kennzeichnen. 

(2) Personenbezogene Daten können außer in 
den Fällen des Absatzes 3 Nr. 1 und 2 jederzeit 
gelöscht werden. Personenbezogene Daten sind 
zu löschen, wenn 

1. ihre Speicherung unzulässig ist, 
2. es sich um Daten über die rassische oder 

ethnische Herkunft, politische Meinungen, 
religiöse oder philosophische Überzeugun-
gen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesund-
heit, Sexualleben, strafbare Handlungen 
oder Ordnungswidrigkeiten handelt und ihre 
Richtigkeit von der verantwortlichen Stelle 
nicht bewiesen werden kann, 

3. (unverändert) s 
4. sie geschäftsmäßig zum Zweck der Über-

mittlung verarbeitet werden und eine Prü-
fung jeweils am Ende des vierten, soweit es 
sich um Daten über erledigte Sachverhal-
te handelt und der Betroffene der Lö-
schung nicht widerspricht, am Ende des 
dritten Kalenderjahres beginnend mit dem 
Kalenderjahr, dass der erstmaligen Spei-
cherung folgt, ergibt, dass eine längerwäh-
rende Speicherung nicht erforderlich ist. 

Personenbezogene Daten, die auf der Grundla-
ge von § 28a Abs. 2 Satz 1 oder § 29 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 gespeichert werden, sind nach 



 

 

    
 

 
 
(3) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sper-

rung, soweit 
1. im Fall des Absatzes 2 Nr. 3 einer Löschung 

gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragli-
che Aufbewahrungsfristen entgegenstehen, 

 
2.-3. … 
(4) … 
 
 
(5)-(6) … 
(7) Von der Berichtigung unrichtiger Daten, der 

Sperrung bestrittener Daten sowie der Löschung 
oder Sperrung wegen Unzulässigkeit der Speiche-
rung sind die Stellen zu verständigen, denen im 
Rahmen einer Datenübermittlung diese Daten zur 
Speicherung weitergegeben werden, wenn dies 
keinen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert 
und schutzwürdige Interessen des Betroffenen 
nicht entgegenstehen. 

(8) … 
 
§ 43  Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

1.-4. … 
 
 
 
5.-8. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.-11. … 
(2)-(3) … 

 

Beendigung des Vertrages auch zu löschen, 
wenn der Betroffene dies verlangt. 

(3) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sper-
rung, soweit 

1. im Fall des Absatzes 2 Satz 2 Nr. 3 einer 
Löschung gesetzliche, satzungsmäßige oder 
vertragliche Aufbewahrungsfristen entge-
genstehen, 

2.-3. (unverändert) 
(4) (unverändert) 
(4a) Die Tatsache der Sperrung darf nicht 

übermittelt werden. 
(5)-(6) (unverändert) 
(7) Von der Berichtigung unrichtiger Daten, der 

Sperrung bestrittener Daten sowie der Löschung 
oder Sperrung wegen Unzulässigkeit der Speiche-
rung sind die Stellen zu verständigen, denen im 
Rahmen einer Datenübermittlung diese Daten zur 
Speicherung weitergegeben wurden, wenn dies 
keinen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert 
und schutzwürdige Interessen des Betroffenen 
nicht entgegenstehen. 

(8) (unverändert) 
 
§ 43  Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

1.-4. (unverändert) 
4a. entgegen § 28a Abs. 3 Satz 1 eine Mittei-

lung nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig macht, 

5.-8. (unverändert) 
8a. entgegen § 34 Absatz 1 Satz 1, auch in 

Verbindung mit Satz 3, entgegen § 34 
Absatz 1a, entgegen § 34 Absatz 2 Satz 1, 
auch in Verbindung mit Satz 2, oder ent-
gegen § 34 Absatz 2 Satz 5, Absatz 3 Satz 
1 oder Satz 2 oder Absatz 4 Satz 1, auch 
in Verbindung mit Satz 2, eine Auskunft 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig erteilt oder entgegen 
§ 34 Absatz 1a Daten nicht speichert, 

8b. entgegen § 34 Abs. 2 Satz 3 Angaben 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig übermittelt, 

8c. entgegen § 34 Abs. 2 Satz 4 den Betrof-
fenen nicht oder nicht rechtzeitig an die 
andere Stelle verweist, 

9.-11. (unverändert) 
(2)-(3) (unverändert) 

 
 
 


